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Anlage 1: DSGVO auf einen Blick 
Datenschutz-Grundverordnung - EU 2016/679 

Umsetzung der DSGVO > Belg. Gesetz vom 30 Juli 2018  

   
Dnung  

 

 

 

 

Was bedeutet « personenbezogene Daten » (PBD)? 
Alle Daten, die direkt oder indirekt mit einer natürlichen identifizierbaren 
Person in Verbindung stehen (oder gebracht werden können) 
 
   Name und Vorname 
 
  Alter     Geschlecht 
 
 Adresse                Foto 

 
E-Mailadresse     Geburtsdatum 
 
Fingerabdrücke               Patientenakte 
 
  Ausweis- und Nationale ID-Nummer 
               Führerscheinnummer - Nummernschild 
 
NB: Pseudonym bedeutet nicht anonym! 
 

Was ist Datenverarbeitung? 
Jeder Vorgang oder Vorgangsreihe, die an Daten vorgenommen werden, 
von der Erhebung bis zur Löschung. 
 

Wer ist « betroffen »? 
 Patienten 
 Beschäftigte 
 Selbständige (Mediziner, Heilberufe) 
 Assistenzärzte 
 Praktikanten 
 Bewerber 
 Partner 

 
Mit welchen Rechten? 
Information / Kopie, Auskunft, Berichtigung, 
Widerspruch, Löschung (Vergessenwerden), 
Datenübertragbarkeit 
 
Was ist die Rolle des Datenschutz-
beauftragten? (DSB – auf Englisch DPO) 

 Das KH informieren und beraten 
 Die Rechtmäßigkeit kontrollieren 
 Sicherstellen, dass Dienstleister oder 

Lieferanten von Geräten den 
gesetzlichen Vorgaben für 
Datenschutz entsprechen 

 Kontakt für die betroffenen Personen 
 Ansprechpartner für die 

Datenschutzbehörde 
 Die Umsetzung der DSGVO im SNH 

begleiten 
 

Sie haben Fragen? 
 Ellen Lecrenier – DPO 

ellen.lecrenier@hospital-eupen.be 
dpo@hospital-eupen.be 
Tel: 9210 – Mobil: 0471 63 22 60 
 

 

Pflichten des « SNH » als Verarbeitungsverantwortlicher 
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schützen: Risiken abwägen und vermindern / ausschließen 
(Datenschutz) * Prozeduren und Arbeitsanweisungen erstellen * 
Mitarbeiter informieren / ausbilden – Datenschutzverletzung – DSGVO-
Missachtung * Datentransfer in Nicht EU-Länder (Dienstleister / 
Lieferanten) * !!  Zugriff ohne therapeutische Beziehung = UNBEFUGT !! 
Nachweisen: Datenschutzfolgenabwägung (DSFA) durchführen * 
Datenverarbeitungsregister erstellen und unterhalten * Regelmäßige 
Revisionen und interne Auditierungen durchführen. 
Betroffenenrechte ermöglichen: Eine(n) Datenschutzbeauftragte(n) 
(DPO) ernennen * Die betroffenen Personen informieren (durch den 
„DPO“) * Innerhalb der vorgeschriebenen Fristen antworten. 
Datenschutzverletzungen melden: Je nach voraussichtlicher Schwere, 
müssen Behörden und eventuell betroffene Personen informiert werden. 
 

Zweckbindung 

Rechtmäßigkeit, Treu u.           Datenminimierung 
Glauben, Transparenz 

Rechenschaftspflicht 
Richtigkeit    Integrität und 
     Vertraulichkeit 

Speicherbegrenzung 


